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bundeskanzleramt.gv.at 

BKA - V (Verfassungsdienst) 

verfassungsdienst@bka.gv.at 

Dr. Valerie Trofaier-Leskovar, LL.M. 

Sachbearbeiterin 

valerie.trofaier-leskovar@bka.gv.at 

+43 1 53 115-203931 

Ballhausplatz 2, 1010 Wien 

E-Mail-Antworten sind bitte 

unter Anführung der Geschäftszahl an 

verfassungsdienst@bka.gv.at zu richten. 
 

An die 
Energie-Control Austria für die Regulierung der 
Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E-Control) 
Rudolfsplatz 13a 
1010 Wien 
 
mit E-Mail: 
recht-post@e-control.at 
 

Geschäftszahl: 2025-0.850.486 Ihr Zeichen: V CF 01/25 i  

Entwurf einer Verordnung des Vorstandes der E-Control, mit der die 

Clearinggebühr ab 1.1.2026 festgesetzt wird (Clearinggebühr-Novelle 2026); 

Begutachtung; Stellungnahme 

Das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst teilt mit, dass der Inhalt des gegenständlichen 

Verordnungsentwurfs aus der Sicht des ho. Wirkungsbereiches keinen Anlass zu 

Bemerkungen gibt. In formaler und sprachlicher Hinsicht wird auf Folgendes hingewiesen: 

In der Datumsangabe im Titel sollte die Monatsangabe mit einem Wort ausgedrückt werden 

„1. Jänner 2026“ (Legistische Richtlinie (LRL) 143). 

Es wird angeregt, im Zusammenhang mit dem Zitat des Energie-Control-Gesetzes statt der 

Bezeichnung „idF“ in der Promulgationsklausel, die Wendung „zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz“ zu verwenden, da dieses bereits mehrmals gesetzlich geändert wurde. Nach 

den Fundstellenzitaten BGBl. I Nr. 121/2000 und BGBl. I Nr. 110/2010 wäre noch ein 

Beistrich zu ergänzen (vgl. etwa die Beispiele in LRL 131). 

Wie auch schon zur Begutachtung der Novelle 2023 bemerkt, wird angeregt, auf eine 

formelle Anpassung der gesetzlichen Verordnungsermächtigung des § 12 des 

Bundesgesetzes, mit dem die Ausübungsvoraussetzungen, die Aufgaben und die Befugnisse 

der Verrechnungsstellen für Transaktionen und Preisbildung für die Ausgleichsenergie 

geregelt werden, hinzuwirken. 
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Zu § 6 Abs. 3 wird angeregt, das Doppelzeichen „§§“ zu vermeiden und das 

Paragraphenzeichen zu wiederholen („§ 3 und § 7 in der Fassung […]“) oder alternativ bei 

Verwendung des Doppelzeichens zum besseren Verständnis (insbesondere beim Sprechen 

des Texts) den bestimmte Artikel voranzustellen („Die §§ 3 und 7 …“, vgl. etwa das Beispiel 

in LRL 137). 

In den Erläuterungen sind im Besonderen Teil in den Überschriften zu Z 2 (§§ 6 Abs. 3) und 

Z 3 (§§ 7 Abs. 2) irrtümlich doppelte Paragraphenzeichen angeführt. 

Wien, am 10. November 2025 

Für den Bundeskanzler: 

MMag. Josef Bauer 

Elektronisch gefertigt 
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